
Schwimmen in Rheinland-Pfalz:

„Was kann, was will

und was muss der 

Schulsport leisten!“



Allgemeines

• Das Schwimmen in der Schule wird zum einen durch die 

Lehrpläne geregelt

• Der Schwimmunterricht sowie Schwimmen und Baden bei 

Schulveranstaltungen ist in einer Verwaltungsvorschrift 

(1544 A – 51 710/30) vom 14. Juni 1999 geregelt

1. Schwimmunterricht

2. Lehrkräfte und Aufsicht

3. Schwimmen und Baden bei sonstigen Schulver-

anstaltungen



Problemlage

• fehlende Wasserfläche

• Verwaltungsprobleme

• Schwimmunterricht versus Schwimmfähigkeit

• Fachunterricht versus fachfremder Sportunterricht in der 

Grundschule

• Nicht-sportaffine Schulleitungen

• Nichtschwimmerproblematik in der Presse





Grundsätzliche Überlegungen zum Schwimmen bzw. 

Schwimmunterricht

• Vergabe von Belegungszeiten Sporthallen vs Schwimmbäder

• Kosten Neubau und Unterhalt Schwimmbäder (Erlebnisbädern 

vs Lehrschwimmbecken 

• Unterhaltskosten und Rentabilität Schwimmbäder vs

Sporthallen

• Schwimmen im Gegensatz zu anderen Sportarten



Was wurde bisher versucht/auf den Weg gebracht?

• Beratung von Schulen

• Fortbildungsangebote zur Qualifizierung von Lehrkräften

• Gespräche mit Badbetreibern

• Intensive Thematisierung bei regionalen Dienstbesprechungen

• Gespräche mit kommunalen Verwaltungen, um Schulen 

außerhalb der eigenen Verwaltungsgrenze, Schwimmzeiten zu 

ermöglichen

Maßnahmen des Sportreferates und der ADD



Was wurde bisher versucht/auf den Weg gebracht?

• Fachunterricht versus fachfremder Unterricht

• fehlende Wasserfläche

• Verwaltungsprobleme

• Nicht-sportaffine Schulleitungen


